
II~181 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI.Gesetzgebungsperiode 

3.8.1966 

59I..A!1i~. 
zu 27/J 

A n fra g e b e a n t w 0 r t u.~ 

des Bundesministers·für·soziale·Verwaltung,GreteR e h 0 r 

auf die Anfrage der Abgeordneten M e 1 t e r und Genossen, 

betreffend Einführung von Verbesserungen im Bereich der Sozialversicherung. 

-o-e-e-QCöö> 

In der.vorliegenden Anfrage'wird'andieFrau Bundesminister für 

soziale Verwaltung dieFrage·geric·htet,·obsie·bereit·sei, sich für die 

Ausarbeitung .. vonGese.tz.es.vorlagen einzusetzen" die· für· hilflose Personen. 

die Renten.nach dem Landwirtschaftlichen Zuschussrentenversicherungsgesetz, 

dem Kriegsopferversorgungsgesetz.und.dem Heeresversorgungsgesetz beziehen, 

einen Hilflosenzuschuss sicherstellen. 

In Beantwortung dieser·Anfrage·beehre ich mich, folgendes mit-

zuteilen: 

ImHinblick·darauf,·dasses·sich·bei·d~r·Landwirtschaftlichen 

Zuschussrentenversicherung·nicht·um·eine·vollwertigePensionsversicherung, 

durch die der gesamte.Lebensunterhalt,des,Leistungsempfängers sichergestellt 

werden soll, .. sondern nur um eine Zuschusseinr.ich tung handel t, die ergänzend 

zu den Ausgedingeleis.tungen. hinzutritt, .wurde. diese. Zuschussversicherung 

auch nicht.mit.allen.Leistungen.ausgestattet,·diein einer Pensionsver­

sicherung sonst.ge.w.ährt.werden •. Für.die.Nichtgewährung des Hilflosenzu­

schusses war neben.Erwägungen.finanzieller.Na~ur.vor allem die Annahme 

massgebend, .. dass .die "Pflege in. gesunden und. kranken. Tagen" Bestandteil 

der meisten Ausgedingj3Terträge.ist..ln.der Folge.stellte sich heraus, dass 

in vielen Fällen .diese.Ausge,dingeleistung. nicht· oder nicht in hinreichen­

dem Masse er.br.acht .werden . konnte, sodass dem Verlangen nach Einführung 

eines Hilflosenzuschussesin.der Landwirtschaftlichen Zuschussrentenver­

sicherung Berechtigung. nicht abgesprochen werden. kann. 

Es ist daher gerechtfertigt, nach.Wegen zu suchen, um den 

Empfängern einer .. Zuschussren te, . deren Gesundheitszustand ihre Hilflosig­

keitbewirkt,.eine.entsprechende.Leistung aus der Versicherung zukommen 

zu lassen. Ich möchte aber betonen, dass dabei die finanziellen Möglich­

keiten im Rahmen de~eSozialversicherung zur Verfügung stehenden Mittel 

von ausschlaggebender Bedeutung sein werden. 
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59/AoB. 
zu 27/J - 2 -

In ~er Kriegsopfer~'und'Heeresversorgung-ist die Gewährung einer 

Pflege- oder-Blindenzulage·vorgesehen"wenn'die-Hilflosigkeit oder Blind­

heit infolge der Dienstbeschädigung-eingetreten-isto In Abkehr von seiner 

jahrelangen Rechtsprechungistder-Verwaltungsgerichtshof im Jahre 1962 

zur Rechtsansicht -gelangt, -- dass' der Anspruch -auf -Pflegezulage bereits 

dann gegeben ist, wenn-die Hilflosigkeit aus-mehreren Ursachen resultiert 

und die Dienstbeschädigung-als-eine'dieser,Ursachen an der Entstehung 

des Zustandes wesentlich-mitgewirkt-hat.·Flir 'Beschädigte, deren Hilflosig­

keit mit der Dienstbeschädigung'nicht'im'ursächlichen-Zusammenha ng steht, 

sowie flir-Hint&rbliebene,·die·hilflos·sind,-ist-hieflir im *riegsopfer­

versorgungsgesetz'keine·Leistung·vorgeseheno·Soweit·diese Kriegsopfer 

hicht-auf,Grund-andererGesetze einen Anspruch auf eine Leistung wegen 

Hilflosigkeit,oder-Blindheit.haben,.wäre·flirsie-die·Gewährung einer 

Hilflosenzulage-anzustreben. 

Ich-habe·daher-den-Auftrag'erteilt,·zu'prlifen, in welcher Weise 

diese Forderung unter Bedachtnahme auf die budgetären Möglichkeiten in 

der Kri~gsopfer- und in der Heeresversorgung verwirklicht werden kann. 

-$-.-.-.-.-
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